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Amtlicher Teil

Die Beschlussvorlagen, Mitteilungsvorlagen, Anträge und Anfragen der 
öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einschließlich da-
zugehöriger Anlagen und ihre Begründung können zu den Sprechzeiten im 
Hauptamt der Stadt Prenzlau eingesehen werden (Am Steintor 4, Haus I, 
Zimmer 209)

Beschluss der öffentlichen Sitzung  
des Hauptausschusses vom 07.02.2022

TOP 6. Wahl der/des Vorsitzenden des Hauptausschusses 
der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 123/2021

Beschluss:
Zur/Zum Vorsitzenden des Hauptausschusses wird gewählt: Herr Jörg Ditt-
berner

Wahlergebnis:
JA-Stimmen:  10
NEIN-Stimmen:  0

Abstimmung: 10/0/0 einstimmig angenommen

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung vom 24.02.2022

TOP 5.  Bestätigung der Tagesordnung

Über die Tagesordnung wird wie folgt abgestimmt:

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 10. „Streetworkerstelle der Stadt Prenzlau“
 Beschlussvorlage 127/2021

Beschluss:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister, die 

Stelle eines „Streetworkers“ mit den Schwerpunktaufgaben gemäß 
dieser Beschlussbegründung einzurichten. 

2.  Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die bisher bei der Kir-
chengemeinde in Prenzlau eingerichtete Stelle eines Streetworkers 
entfällt und gilt solange, wie die Förderzusage seitens des Landkreises 
Uckermark für den gezahlten Zuschuss besteht. 

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 11. Wahl der Schiedsperson für die Wahlperiode 
 2022–2027
 Beschlussvorlage 2/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung wählt für die Wahlperiode 2022 bis 
2027 Frau Birgit Scheibel zur Schiedsperson.

Abstimmung: 23/1/0 mehrheitlich angenommen

TOP 12. Stellungnahme zur Petition – 
 Öffentlicher Nahverkehr
 Beschlussvorlage 19/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Stellungnahme zur Peti-
tion „Öffentlicher Nahverkehr“ gemäß Anlage.

Abstimmung: 22/0/2 einstimmig angenommen

TOP 13. Erstattung Elternbeiträge im Rahmen Notbetreuung 
2022

 Beschlussvorlage 20/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für das Jahr 2022 aus Billig-
keitsgründen ab einer 2 Wochen andauernden Unmöglichkeit der Betreuung 
Elternbeiträge i. H. v. 50 % bzw. ab einer 4 Wochen andauernden Unmög-
lichkeit der Betreuung Elternbeiträge i. H. v. 100 % zu erstatten. 

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen
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TOP 14. Qualifizierter Prenzlauer Mietspiegel 2022
 Beschlussvorlage 9/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Anerkennung des in An-
lage 1 beigefügten „Qualifizierten Prenzlauer Mietspiegel 2022“.

Abstimmung: 23/1/0 mehrheitlich angenommen

TOP 15. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 
 für das Haushaltsjahr 2022
 Beschlussvorlage 129/2021

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der 
Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren Anlagen.

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 16. Außerplanmäßige Auszahlung für die Sanierungsar-
beiten und brandschutztechnischen Ertüchtigungen 
der Turnhalle C.-F.-Grabow-Schule

 Beschlussvorlage 1/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine außerplanmäßige Aus-
zahlung in Höhe von insgesamt 200.000,00 € für die Weiterführung der Sa-
nierungsarbeiten und brandschutztechnischen Ertüchtigungen der Turnhalle 
Carl-Friedrich-Grabow-Schule.

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 17. Überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung für Ge-
bäudereinigung: Oberschule „C. F. Grabow“

 Beschlussvorlage 130/2021

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine überplanmäßige Auf-
wendung/Auszahlung in Höhe von 100.000,00 € für die Ausführung von 
Gebäudereinigungsleistungen in der Oberschule „C. F. Grabow“ einschließ-
lich Turnhalle.

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 18. Anbau einer Überdachung an das bestehende Feuer-
wehr-/Gemeindehaus im Ortsteil Schönwerder

 Beschlussvorlage 8/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Anbau einer Über-
dachung an das bestehende Feuerwehr-/Gemeindehaus im Ortsteil Schön-
werder.

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 19. Änderung Besetzung Ausschuss für Wirtschaft, 
Stadt- und Ortsteilentwicklung und Änderung Be-
setzung Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

 Beschlussvorlage 3/2022

Beschluss:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Vorschlag der CDU/

FDP-Fraktion die Änderung der Ausschussbesetzung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Stadt- und Ortsteilentwicklung (WSO-A) wie folgt: 

 bisheriges Mitglied  neues Mitglied 
 Gerulat, Sören  Krüger, Joachim 

2.  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Vorschlag der CDU/
FDP-Fraktion die Änderung der Ausschussbesetzung des Ausschusses 
für Bildung, Kultur und Soziales (BKS-A) wie folgt: 

 bisheriges Mitglied  neues Mitglied 
 Krüger, Joachim Gerulat, Sören

Alle anderen Besetzungen und Vertretungsregelungen bleiben bestehen.

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 20. Änderung Besetzung Ausschuss für Wirtschaft, 
Stadt- und Ortsteilentwicklung

 Beschlussvorlage 21/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Vorschlag der AfD-Frakti-
on die Änderung der Ausschussbesetzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Stadt- und Ortsteilentwicklung (WSO-A) wie folgt: 
bisheriges Mitglied neues Mitglied 
Herr Malte Lubenow Herr Monty Gutzmann

Alle anderen Besetzungen und Vertretungsregelungen bleiben bestehen.

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen

TOP 21. Neubesetzung des Hauptausschusses
 Beschlussvorlage 22/2022

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung bestellt die Mitglieder des Hauptaus-
schusses und ihre Vertreter nach § 49 Brandenburgische Kommunalverfas-
sung (BbgKVerf) in Verbindung mit § 41 der Brandenburgischen Kommunal-
verfassung für die Dauer der Wahlperiode.

Fraktion  Mitglied  Vertreter 
CDU/FDP  Sören Gerulat  Marco Kath
  Ludger Melters 
  Andreas Meyer 
  Marko Tank 

SPD  Jochen Andreas Beimler  Heike Zumpe 
  Bianca Karstädt 

Wir Prenzlauer  Sven Kirchner  Toni Hahlweg 
  Thomas Richter 

DIE LINKE. Prenzlau  Jörg Dittberner  Astrid Kaufmann 
  Anne-Frieda Reinke 

AfD   Felix Teichner Monty Gutzmann

Abstimmung: 24/0/0 einstimmig angenommen
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TOP 22. Mitteilungen des Bürgermeisters

TOP 22.1 Bericht zum Haushalt der Stadt Prenzlau 2021 
 (3. Quartal)
 Mitteilungsvorlage 122/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur 
Kenntnis.

TOP 22.2 Übersicht über die Prüfungsleistungen der Rech-
nungsprüfung der Stadt Prenzlau Haushaltsjahr 2021 
(Tätigkeitsbericht)

 Mitteilungsvorlage 128/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur 
Kenntnis.

TOP 22.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen IV. Quartal 2020 (Teil 2)

 Mitteilungsvorlage 124/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur 
Kenntnis.

TOP 22.4 Bericht des Prenzlauer Städtepartnerschaftsvereins 
e. V. 2021

 Mitteilungsvorlage 15/2022

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur 
Kenntnis.

TOP 22.5 Übersicht über die offenen Beschlüsse
 Mitteilungsvorlage 4/2022

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur 
Kenntnis.

TOP 22.6 Fortführung der Arbeit der ICU GmbH
 Mitteilungsvorlage 11/2022

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur 
Kenntnis.

TOP 23. Fragestunde der Stadtverordneten

TOP 23.1 Beschaffung einer Verkehrsmesseinrichtung
 Anfrage 23/2022

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Antwort der Anfrage zur 
Kenntnis.

Beschluss der nicht öffentlichen Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung vom 24.02.2022

TOP 5. Verkauf von Eigenheimgrundstücken in Prenzlau
 Beschlussvorlage 10/2022

Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.02.2021 folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 ordentlichen Erträge auf 43.332.300 €
 ordentlichen Aufwendungen auf 45.179.500 €

 außerordentlichen Erträge auf 250.000 €
 außerordentlichen Aufwendungen auf 50.000 €

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf 43.475.400 €
 Auszahlungen auf 46.553.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen 
auf:

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 40.151.700 €
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 40.650.000 €

 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.323.700 €
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  5.750.200 €

 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 153.700,00 €

 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 €
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 330.000,00 € festgesetzt.
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§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
  (Grundsteuer A) 300 v. H.
b)  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) 445 v. H.

2. Gewerbesteuer 375 v. H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, 
wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt ein-
zeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meindevertretung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

 über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

 Kontengruppen 50 und 70 50.000,00 €
 Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

 Kontengruppen 51 und 71 50.000,00 €
 Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

 Kontengruppen 52 und 72 50.000,00 €
 Aufwendungen/Auszahlungen 
 für Sach- und Dienstleistungen

 Kontengruppen 53 und 73 50.000,00 €
 Transferaufwendungen/-auszahlungen

 Kontengruppen 54 und 74 50.000,00 €
 sonstige ordentliche Aufwendungen/
 sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 Kontengruppen 55 und 75 50.000,00 €
 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/
 Finanzauszahlungen

 Kontengruppe 57 100.000,00 €
 Bilanzielle Abschreibungen

 Kontengruppe 78 50.000,00 €
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

 Kontengruppe 79 50.000,00 €
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetra-

ges vor Inanspruchnahme der Rücklagen auf 3.000.000,00 € und 
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder  Einzelauszahlungen auf 1.000.000,00 €
 festgesetzt.

Öffentliche Bekanntmachung 
Einsicht in die Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau  
für das Haushaltsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.02.2022 die 
Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2022 beschlos-
sen.

Jeder kann zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Prenzlau, Am Stein-
tor 4, 17291 Prenzlau, Zimmer 002 (Empfang) Einsicht in die Haushaltssat-
zung und deren Anlagen nehmen. Die Regelungen der Eindämmungsverord-
nung in der aktuell gültigen Fassung sind zu beachten.

Prenzlau, den 25.02.2022

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister

§ 6
– entfällt –

Prenzlau, den 25.02.2022

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister
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Änderungen Preisblätter ergänzende Bedingungen Stadtwerke Prenzlau GmbH (SWP)
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5.

6.

51,71 61,53
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Das Amtsblatt liegt zur kostenlosen Mitnahme in den Auslagen der Verwaltungsgebäude der Stadt 
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